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BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Finanzkommission und den Gemeinderatder Einwohnergemeinde Würenlos

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung2025

Prüfungsurteil

Wir haben dieJahresrechnungder Einwohnergemeinde Würenlos-bestehend aus der Bilanzzum 31. 
Dezember 2025, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnungund der Geldflussrechnungfür das 
dann endende Rechnungsjahrsowie dem Anhang–geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht diebeigefügte Jahresrechnungdeden kantonalen und kommuna-
len gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz;SAR 171.100 und Finanzverordnung;SAR 617.113).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Schweizer Prüfungshinweis 60Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer 
Gemeinderechnungdurchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Ab-
schnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Be-
richts weitergehend beschrieben. Wir sind von der EinwohnergemeindeWürenlosunabhängig in 
Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 1 Unver-
einbarkeitsgesetz;SAR 150.300) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere 
sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmungmit diesenAnforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Gemeinderatesfür die Jahresrechnung

Der Gemeinderatist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnungin Übereinstimmung 
mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz;SAR 171.100 und 
Finanzverordnung;SAR 617.113) und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderatals notwendig 
feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnungzu ermöglichen, die frei von wesentlichen fal-
schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungals Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein 
hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kanto-
nalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60Prüfung 
und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnungdurchgeführte Abschlussprü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewür-
digt, wenn von ihnen einzeln oderinsgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
die auf der Grundlage dieser Jahresrechnunggetroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nut-
zern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem 
Prüfungshinweis 60üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der 
Jahresrechnungaufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
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werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das 
Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gemeinde ab-
zugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammen-
hängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Gemeinderatundmit derFinanzkommission, unter anderem über den 
geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer MängelvoninternenKontrollen, die wir 
während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Aarau, 17. März2026
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